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In der Sache 

Rechtsanwalt 

Beschluss 

· . ' 

. . ·' . 

·. � Kläger und Berufungsbekla:gter - .

. Proze�sbevoUmäcbtigte: 

gegen 

- Beklagte und Berufungsklägerin
. 

•·; : ., ,· ·-\�- . .. 
Prozessbev..ollmächtiater ,•, ·· 

, _  .

-·:-:· ;  .. 
, .. .. : •·. . . ·····

beschließt. däs Hanseatische Oberlandesgericht - 15. Zivilseriat - dürch die Bic.hterin·'am·.-\·.
Oberl�ndesgericht 1 . ·· - · · · · · · ..... · ··•- :._ -•· ...... _. __ ,-..:_..:...__.; -�� 

. Oberlandesgericht[ 
' 

' ' . 

· { : Der Senat beabsichtigt, die Berufung der Beklagten gegen ·das Urteil des Laridgericnts ·
. · . . Hamburg. vom 11.11 ·.2022, Aktenzeichen 416 HKO 20/22, durch einstimmigen Beschluss. : : . · . . : . : ,i ,· ·gemäß'§ 522 Abs . .2 Z,PO zurückzuweisen.

. 

:_;'.,ti·;· .. �--�./·.:: .. · .. ::,,: I ·:·,•:· . · -� 

·. - . 2.. ,;_bie_ Belda�te kann hierzu binnen _3 Wochen. Stellung nehmen.' .

· -Gründe:

per ·s�nat ist einstimmig davon überzeugt, da·ss die Berufung der Beklagten offensichtlich keine 
Aussieh�· auf Erfolg· hat. Das Landgericht hat der Klage zu Recht und mit zutreffender BegrOri- · · · . 

·. duog: stattgegeben. Die hiergegen mit der Berufung vorgetragenen Argumente .-rechtfertigerfeiti ·. '.' . . ·
andeies·. Ergebnis nicht. Die Beklagte zeigt weder eine· Rechtsverletzung im Sinne ··des §. 546 · ·. > ·.
ZPO durch das Landgericht ·auf, noch, dass nach§ 529 Abs. 1 ZPO zugrunde zu · legende'.Tats_a-
chen eine: andere Entscheidung rechtfertigen. 

· · 

1. 

, Das· Landgericht hat den mit dem Klagantrag zu 1. geltend gemachten Unterlassu�gsanspruch • · 
.. gem.äß, § 8. Abs., 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG zu. Recht und .. mit ·zutreffender . Begründung :wegerr �iri�s .: ·

Verstoßes gege·n § 7 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 a.F. UWG angenommen. Danach ·bzw. nach 
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dem inzwischen geltenden, indes nur redaktionell und riicht inhaltlich geänderten § i Abs.· 1 s. ··1 r · · / ·,

Abs. 2 Nr . .1 Alt. 2 n.F. UWG ist eine geschäftli.che Handlung u�ulässig; durch die ein Marktteil- _·- ·
. nehmer in Lirizumütbarer Weise belästigt wird, wobei die$ stets anzunehmen .ist bei' Werbung mit . '

. 

einem Telefonanruf gegenüber einem sonstigen Marktt�ilnehmer ohne dessen .zü.mindest mut�. · 
maßliche Einwilligung. 

Unstreitig 189 · �eder 'eine ausdrückliche Einwilligung det 
angerufene� natürlichen Person, 

noch der· 

Aüch ·,von einer m�tmaßl_ichen Einwilligung kann entgegen dem Beruf�ngsv�rbringen nicht ausge­
gangen �e.rden. Deren Vorliegen ist anhand der Umstände vor dem Anruf sowie anhand der Art 
Lind des-Inhalts der Werbung festzustellen; wobei sich die mutmaßliche Einwilligung auch·auf die. 
Art·. der. ·• Werbung, · nämlich mittels · Telefonanruf, beziehen muss (Köhler in:
Köhler/Bornkami:n/Feddersen, UWG, 41. Auflage 2023, § 7 Rn. 218). Maßgeblich ist, ob der Wer­
bende ·bei. verstä.ndiger Würdigung der Umstände. annehmen durfte, der: Anzurufende· erwarte ei- : :.
nen solchen Anruf oder werde ihm: jedenfalls aufgeschlossen gegenüberste.hen (BGH· GRUR 
2007, 607 Rn .. 21 - Telefonwerbung ·rur „Individualverträge"; BGH GRUR. 2008, ·1a9 Rn.: 1.5, 17 � . 
Suchmaschineneintrag;' BGH GRUR 2010; 939 Rn. 21 - Telefonwerbung nach Unternehmens- >· .. · · · 
wechsel). · ist dies zu verneinen, kommt es nicht mehr darauf an, ·ob derAmufi:u ein�r sonstigen · · . · · · · · · 
Belästigung oder zu einemVertragsschluss geführt hat (BGH GRUR 2007, 607 .Rn� 21. -Telefon:.:., . :
werbung für „Individualverträge"). Denn für die lauterkeitsr�chtliche Bewertung ,isf auf qie (fi:n·��an: i .. : .. ·: .,· 
de vor dem Anruf abzustellen. 

. . . . . · · · · ' ' ··· ·· · 
. 

. . . 

·oie: :mr die ,: Eimvi,lligung .. darlegurigs- und beweisb�lastete . Beklagte (vgl. Kötil�r. ·•jn:
Köhi'er7Bornkamin/Feddersen; UWG, 41. Auflage 2023,. § 7 Rn: 203) hat ZU einer mutmaßlichen . 

Einwiiligung' e.fne.r' dieser beiden Personen nicht hinreichend vorgetragen. Der. Vortrag erschöpft
· · : sich in allgerneirien: Ausführungen dazü, warum Unte.mehmen heutzutage ein·· Interesse an .der . . . ·

Löschung f<>hlorh2ft,;.,.· �·�hli=!rhthAWP.rtllnnFm" hah,en ·,sollten). Warum dies aberigerade und' kon- : : 
kret für diE 1elteri sollte, bleibt urikrar. Es·

ist nicht einmal. vorgetragen, dass es in Bezug auf dieses Unternehmen „Schlechtbewertungen" 
. · g'egeben habe' - unbeschadet dessen, dass'. dies für eine mutmaßliche E1nwiiliaurid auch' allein .

nicht ausreichen dü��- D_eriii es fehtt . ferner Vortrag dazu; dass die . 
biW/ . . 

. ... ·n�·ßlich auch und gerade mit·einem Telefo,:ianruf zu iZweckeri det..We'r-,.
bling für solche Löschungen einverstanden gewesen sei. 

. . . , . '. ·.· . 
.... 

• 
,. ·;. r : 

•._• •• 

.· . . . 

Etwa.s cindere� folgt auch nicht aus einer Interessenabwägung� Es ist der Berufuh,g zuzugeben,;,: :· 
.

: 
dass im Eirizelfall eine Interessenabwägung dazu führen -kann: dass die Wettbewerbswidrigke.it 

.
. · .. :··,:

eines unerbetenen Werbeanrufs bei einem Unternehmer zu verneinen ist (s . .dazu ·Köhier in': · · .• 
Köhler/Börnkamm/Feddersen,. UWG, 4.1; Aut1.·2023,· § 7 Rn. 234). Hier liegt'aber keihe derFali�' ,;:;i.'.�.
gruppen vdr, die nach der Rechtsprectiun'g eine solche lnteressenabwäg.urig erlä�b�n oderiiar .': . . ·. . .. 
gebieten könnten. Es· ist weder dargelegt noch: e·rsichtlich, ·dass der hier relevante Verkehr;(al�o: , 

.

. ·_,.
Autohäuser). aus:. sozialpolitischen Grüriden einer. Telefonwerbung. für bestimmte . Waren oder. 

. 

Dienste aufgeschlossener gegenübersteht als sonstiger Werbu.ng; geschweige denn, d�ss'sich. 
eine. entsprechende·: Branchenüblichkeit herausgebildet habe. Ferner hat der Anrufer Herr Vogt 

··,$1,C,h'niohf aµt eine 'kürze Vorstellung; seiner Pers.an und des Zwecks seines Anrufs beschränkt . . :
und .. für· ·den: Fall eines Interesses um Rückruf gebeten: Eine Rückrufbitte hat es· unstreitig nicht. · .·geg:eben.,. · 

,; . 

o·ie.weiter�hTatb'estahd�vorauss�tzungen von§ 8Abs.·.1, Abs: 3 Nr.1.UWG und yon § 7.Abs. 1, .
· Abs,: 2, Nr. {Alt. 2 n·.F. �zw.·Nr. 2 Alt. 1 a.F. UWG sind unproble111atisch gegeben; dagegen bringt 
. die Betufurig auqh 2ü Recht nfohts voi\ . . 

. . . . 
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2. 
In Bezug auf den Klagantrag ur,d Tenor zu 2. könnte die Berufung bereits unzulässig sein,-weil 
sie den Anforderungen des§ 520 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 und 3 ZPO nicht geneigt. Die.-Beklagte·setzt .. 
. sich weder mit den auf Seite 8 unter Ziffer 3. des angegriffenen Urteils ausgeführten Argumenten .. · ..· 
noch mit der dort ln Bezug genommenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2009; · · :

1077 :-- Finanz-�anierung) auseinander. · 
· . . ·· . 

. · Jedenfalls aber ist die Berufung auch insoweit unbegründet. Das Landgericht h;:1f zutreffen,d ange-: : ,, ·
nomrneii, dass die Beklagte gegen § 3 RDG verstoßen hat: Nach der Vorschrift ist die selbständi-
ge Erbringung ·außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen nur in dem Umfang zülässig, in-dem sie 

_:durch d(eses Gesetz oder durch oder aufgrund anderer Gesetze erlaubt v,ird. Die B�k!agte.be-. �itzt' keine Erlc;1ubnis für die Erbring\,lng von Rechtsdienstleistungen. Daher ist ihre Werbung für 
' das L_öschenlassen von Google-Bewertungen unzulässig. 

Öäsl es.'.sich _bei der Tätigke,it, gegenüber Go,ogle auf die, Löschung �on_ Bew�rtungen:hinzuwir.:' 
. . · ken;. üm eine· Rechtsdienstleistung handelt, zfel:lt die Berufung zµ Recht nicht in Zweifel. Die Be­

... :. 
_klagte h1acht lediglich geltend, d�ss kein Verstoß gegen§ 3 RDG vorliege, da sie· njcht_die Erbrin-

·:·,. ,. ;QL!ri�{von Rect,tsdienstleistangen bewerbe, sondern lediglich als reine Dienstleistung anbiete, das ..
Begehren. �er. Kunden auf Löschung vori. Google- Reiensionen zu begleiten: Die. 'rechtliche .·sub­
sumtiön und Durchsetzung würden durch beauftragte Rechtsanwälte durchgeführt;' die Beklagt�-
führe keine konkrete rechtliche Subsumtion durch. Damit dringt sie nicht.durch. Zum .eineri ist an- · •·. · 

. -erkannt, dass bereits das.Anbieten einer Rechtsdien·stleistung deri RechtsbruQl,tatbesÜ�hci.'�1trnt 
und einen :entsprechenden . Unterlassungsanspruch· entstehen lässt>·, (Köhler>;. in: ':.·.\;.,: .,.
Köhler/Bornkamm/Feddersen; UWG,·. 41. Auflage 2023, §. 3a Rn. 1.118' -und· Ot)ly· in:.
Ohly/Sosnitza, UWG, 8. Auflage 2023; § 3a Rn. 34, jeweils tnit Verweis auf die.noch zu 'M/1. ·§ 1 . . .-. 
Abs.; 1 'RBerG ergangene Entscheldung BGH GRUR 2002, 985.:.. WISO): Zurh:ändereri isfirrele.. . .

vant, ob die Beklagte die rechtliche Beurteilung selbst vornimmt oder durch vori':ihr'eingesct:,�ltete . 
Rechtsanwälte vornehmen lässt. Denn es liegt auch dann ein Verstoß gegen § 3 RDG vor, wenn. zwar ein .Ariwalt e·ingeschaltet wird, dieser aber lediglich Erfüllungsgehilfe des Werb'eriderfUrite�­

: .nehmeris ist (s. dazu BGH NJW-RR 2016·, 693 Rn. 10 ff. mit
.
ve·r'Weis· aufBGH GRUR ·2009, 107.i

·. Rn:'26 -� �inanz-Sanierung; Köhler in: Köhler/Bomkamm/Feddersen: UWG, 41. Auflage· 2023, 
. • §>3� �11::1.119)/··Angesichts dessen besteht der geltend gemachte· lJnterlassu·ngsanspruc� ge-. 
. 'rnäß§i8'Abs:·1;· Abs.·3:Nr.•1, § 3, §·3a UWG i.V.m. § 3 RDG.·.· · 

. , •.· .. ::· . . . 
. .  . , 

' 
: . ·- . .  · '  .... . . . . . ,. 

3 

. ·. ,. �insichtlich der Verurteilung zur Zahlung vori Ab�ahnkosten tri� die Berufung:dern· angegriffener:,
· . 

Uheil nictit _ent�egeh, so 'dass der Senat keine'Vetanlassung zu weiteren Ausführungen. qaz�. hat ··. · · 

4. 

Die Berufung d�r Beklag'ten erweist sich damit vol,len Unifangs als· offensichtlich .ur,begrüriäet: p'a' ..
die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat, die"Fortbildung des Rechts cider·dje-Siche­
rung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des ·eerüfungsgerichts_· äurch;-Urteil 

. nicht erfordern und auch eine mündliche Verhandlung nicht geboten rst, beabsichtigt der Senat ei-
. ·ne:zurückweisung der Berufung durch·Beschluss gemäß§ 522 Ab·s.- 2 S.\ZPO. ·. '. ._, ·,:· . :, · .'

. 
: . ,,_ ..

. • . . . . . 
' '• . ·. ·.* .•

. 

Der Senat rät der. Beklagten schon im Kosteninteresse, eine Rücknahme der" Berufung zu\�rwä-
. gen. · · ·· ·· · · · · · · ·.. · 

Richterin. · Richterin Richter· 
. al)l', Oberiandesgericht . . am Oberlar,d�sgericht am Oberlandesgericht. 



.- Seite 4 
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• Für die Richtigke'it der Abschrift
Hamburg, t1 .os·.2023:

·Urkundsbeamtin der: Geschäftsstelle·

" 
'· . .






